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1. Einleitung 

Die Gemeindeammänner-Vereinigung und die Gemeindepersonal-Fachverbände und der 
Kanton erachten die Fortführung ihrer seit 2012 bestehenden Zusammenarbeit im Bereich 
der elektronischen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unterneh-
men im Kanton Aargau als strategisch wichtig. Die bisher unter dem Begriff E-Government 
erfolgte Zusammenarbeit wird unter der neuen Bezeichnung "Smart Services Aargau" fortge-
setzt als Zusatz zur kantonalen Digitalisierungsstrategie SmartAargau. Dabei regeln die Ver-
tragspartner Organisation, Leistung und Finanzierung gemäss den nachfolgenden Bestim-
mungen für die folgenden Zielsetzungen: 
- Sicherstellen der langfristigen Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden nach 

dem Grundsatz "Digital First". Diese Zusammenarbeit erfolgt insbesondere über das ge-
meinsame Steuerungsgremium und die gemeinsame Fachstelle Smart Services Aargau. 

- Sicherstellen der Grundlagen für die Festlegung von Projekt- und Betriebsvereinbarun-
gen, welche die effektive Umsetzung der Vorhaben garantieren. 

Weiterentwicklung des heutigen "Mein Konto" zu einem gemeinsamen, kundenzentrier-
ten "Smart Service Portal" (www.ao.ch/smartservices) für alle digitalisierten Dienstleis-
tungen des Kantons und der Gemeinden 

Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Zweck 

1  Diese Rahmenvereinbarung regelt die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Aargau und 
der Gemeindeammänner-Vereinigung sowie den Gemeindepersonal-Fachverbänden für den 
Betrieb des Smart Service Portals und zum kontinuierlichen Aus- und Aufbau von digitalen 
Dienstleistungen. 

2  Für die Beteiligten — insbesondere für die Einwohnerinnen, Einwohner und Unternehmen im 
Kanton Aargau — soll ein Nutzen generiert werden, indem elektronische Dienstleistungen auf 
einem gemeinsamen Portal angeboten, der dazu notwendige digitale behördenübergreifende 
Datenaustausch ermöglicht und die Kosten so tief wie möglich gehalten werden. 

3  Um den Wandel hin zur digitalen Verwaltung zu erreichen, gestalten Kanton und Gemein-
den den elektronischen Kanal so attraktiv, dass dieser für die Bevölkerung und die Wirtschaft 
zur ersten Wahl wird. Der Grundsatz lautet: "Digital First". 

Art. 2 Definition "Smart Services Aargau" 

Mit Smart Services Aargau bieten die kantonalen und kommunalen Behörden ihre Informa-
tionen und Dienste grundsätzlich elektronisch auf einem gemeinsam geführten und getrage-
nen Smart Service Portal an. 

Art. 3 Einhaltung von Standards und Datenschutz 

1  Die Vertragspartner halten bei der Erarbeitung und Umsetzung von digitalen Dienstleistun-
gen die bestehenden Standards, Datenschutzbestimmungen, Normen und Richtlinien wie 
z.B. eCH oder kantonale Vorgaben ein. 

2  Die Vertragspartner sind gewillt, den Empfehlungen der politischen Steuerung und der 
Fachstelle Smart Services Aargau Beachtung zu schenken. 

3  Das Recht der Nutzenden des Smart Service Portals Aargau auf informationelle Selbstbe-
stimmung wird gewahrt. 

Art. 4 Mehrfachnutzung 

1  Die Vertragspartner sind dafür besorgt, dass keine unnötigen rechtlichen oder tatsächlichen 
Schranken die Nutzung ihrer Dienstleistungen und Daten durch berechtigte Dritte behindern. 
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2  Bei Entwicklungsleistungen Dritter lassen sich die Vertragspartner zu diesem Zweck und 
soweit möglich die notwendigen Nutzungsrechte an Immaterialgütern einräumen. 

Aufbau- und Ablauforganisation 

Art. 5 Übersicht 

Die vorliegende Rahmenvereinbarung regelt die Zusammenarbeit zur Umsetzung des Zu-
satzes "Smart Services Aargau" zur Strategie SmartAargau. Hierzu setzen die Vertrags-
partner die Politische Steuerung und die Fachstelle Smart Services Aargau ein. 

2  Der Regierungsrat vertritt die Interessen der kantonalen Verwaltung; die Gemeindeammän-
ner-Vereinigung und die Gemeindepersonal-Fachverbände diejenigen der kommunalen Ver-
waltungen. Die beiden Vertragspartner bringen ihre Bedürfnisse über die Politische Steue-
rung ein. 

3  Die portalbezogenen kantonalen Interessen werden über die Programmsteuerung 
SmartAargau, die portalbezogenen kommunalen Interessen über Fit4digital in die Politische 
Steuerung eingebracht. Die Politische Steuerung beauftragt die Fachstelle Smart Services 
Aargau mit der Umsetzung ihrer Beschlüsse. 

4  Die Vertragspartner kantonale Verwaltung und kommunale Verwaltungen wählen je 4 Mit-
glieder der Politischen Steuerung. Die Wirtschaftsverbände sind mit einer stimmberechtigten 
Person vertreten. 

5  Den Vorsitz in der Politischen Steuerung übernimmt der Vorsteher oder die Vorsteherin des 
Departements Finanzen und Ressourcen. Das Vizepräsidium wird durch die Vertretung der 
Gemeindeammännervereinigung des Kantons Aargau wahrgenommen. Im Übrigen konstitu-
iert sich die Politische Steuerung selbst. 

SmartAargau 
Strategie SmartAargau mit Zusatz 

Smart Services Aargau 

Programmsteuerung 
SmartAargau 
Steuerung Kantonale Ebene 

 

Politische Steuerung 
DV DER / StS / GAV+ 

Wirtschaftsverbände 

    

  

Gemeindeammänner-Vereinigung 
und Gemeindepersonal-
Fachverbände 

 

     

      

       

Projer"1"IMMIlte  Kant° 

  

 

Projekte Gemeinden 

  

Entwicklung Kanton

 111 
Fachstelle Smart Services Aarg 

• Smart Service Portal 
• Standardisierung und 

Interoperabilität 
• Austausch und Zusammenarbeit 
• Digitale Identität  

Entwicklung Gemeinden 

Art. 6 Aufgaben und Zuständigkeiten der Politischen Steuerung 

Zu den Hauptaufgaben und Zuständigkeiten der Politischen Steuerung zählen insbeson-
dere: 

• Beschlussfassung über das Organisationshandbuch und dessen Nachführungen 

• Beschlussfassung zur mehrjährigen Betriebsvereinbarung für das gemeinsame Portal 
sowie zur Jahresplanung (Aufgaben und Finanzen) und zum Jahresbericht mit Jah-
resrechnung 
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• Strategische Ownership über das Smart Service Portal 

• Genehmigung des Kommunikationskonzepts 

2  Die Politische Steuerung entscheidet mit einfachem Mehr. Die Vertragspartner (Kanton 
respektive Gemeinden) haben ein Antragsrecht. 

IV. Leistungen und Finanzen 

Art. 7 Leistungen der Vertragspartner 

'Die Vertragspartner erbringen die folgenden Leistungen: 

a) Bereitstellung und Betrieb der notwendigen Aufbau- und Ablauforganisation; 

b) Wahrnehmung ihrer strategischen Interessen; 

c) Sicherstellen der zeitgerechten Planungs- und Finanzierungsgrundlagen für den Be-
trieb der Fachstelle Smart Services Aargau und für das gemeinsame kunden-
zentrierte Smart Service Portal 

d) Sicherstellen des Informationsflusses bezüglich nicht gemeinsamer Projekte. 

Art. 8 Finanzierung der Fachstelle und des gemeinsamen Portals 

Die Vertragspartner stellen je die personellen Ressourcen der Vertreterinnen und Vertreter 
der Steuerung und der Fachstelle zur Verfügung. Für die Finanzierung und Abrechnung der 
personellen Ressourcen ist die jeweilige Vertragspartei zuständig. 

2  Die Fachstelle wird mit jährlich Fr. 100000.- für Konzeptstudien und weitere kleinere Ausla-
gen — das Portal betreffend — alimentiert. Dieser Sachaufwand wird zu 73 % vom Kanton und 
zu 27% von den Gemeinden getragen. Die Fachstelle kann über diesen Betrag selbstständig 
verfügen. 

3  Zur Finanzierung des Aufbaus und der Weiterentwicklung des gemeinsamen Portals für 
Einwohnerinnen, Einwohner und Unternehmen im Kanton Aargau beschliesst die Politische 
Steuerung eine mehrjährige Betriebsvereinbarung 

4  Die Politische Steuerung beschliesst auf Antrag der Fachstelle Smart Services Aargau jähr-
lich einen Jahresplan mit einem Jahresbudget und genehmigt den Jahresbericht mit Jahres-
rechnung der Vorperiode. Der Jahresplan berücksichtigt die Bedürfnisse und Prioritäten der 
Kantons- und der Gemeindeebene für neu zu implementierende Funktionen auf dem Smart 
Service Portal. Das Jahresbudget umfasst die vom Kanton und von den Gemeinden zu leis-
tenden Beiträge an die Weiterentwicklung des Portals. 

5  Die Finanzierung kantonaler Dienstleistungen obliegt dem Kanton. Die Finanzierung kom-
munaler Dienstleistungen obliegt der Gemeindeebene. Die Finanzierung gemeinsamer 
Dienstleistungen wird in der mehrjährigen Betriebsvereinbarung oder in separaten Vereinba-
rungen gemäss Art. 9 geregelt. 
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V. Projekte und Betrieb 

Art. 9 Zusammenarbeit Projekte und Betrieb 

'Die gemeinsamen Projekte von Kanton und Gemeinden erfolgen grundsätzlich nach einem 
standardisierten Ablauf und unter dem Dach von Smart Services Aargau. 

'Für die Erarbeitung und den Betrieb gemeinsamer Dienstleistungen können zwischen dem 
sachzuständigen Departement des Kantons und der Gemeindeebene separate Vereinbarun-
gen abgeschlossen. 

3  In solchen Vereinbarungen werden insbesondere die Kostenteilung und die Projekt- und 
Betriebsorganisation festgelegt. 

4  Die in separaten Vereinbarungen festgelegten Rechte und Pflichten gehen der Rahmenver-
einbarung vor. 

Art. 10 Finanzierung Projekte und Betrieb 

1  Die Kostenteilung zwischen Kanton und Gemeinden wird projektbezogen definiert. 

2  Die Vertragspartner können einen zusätzlichen Beitrag an die Projektkosten übernehmen. 

VI. Schlussbestimmungen 

Art. 11 Inkrafttreten 

Diese Rahmenvereinbarung tritt per 1. April 2021 in Kraft. Sie ersetzt die Rahmenvereinba-
rung vom 31. Oktober 2012. 

2  Verpflichtungen aus bisherigen Projekt- und Betriebsvereinbarungen bleiben bestehen. 

3  Die Ausführungsbestimmungen zur Aufbauorganisation, zur Zusammensetzung sowie zu 
den Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Gremien, zur Finanzierung sowie zum Kommuni-

 

kationskonzept werden im Organisationshandbuch Smart Services Aargau festgelegt. 

Art. 12 Kündigung 

Diese Rahmenvereinbarung kann frühestens nach fünf Jahren, danach jeweils auf Ende Jahr 
mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr schriftlich von beiden Vertragspartnern gekündigt 
werden. 
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VII. Unterschriften 

Aarau,  

Für den Kanton Aargau 

Urs /Meier 

stellvertretender Staatssch eiber 

Stephan Attiger 

Landam mann 

  

Für die Gemeinden 

  

\---"\-----/` 
Mich Widmer 

Präsident Verband Aargauer Gemeindeschrei-
berinnen und Gemeindeschreiber 

/ 

\R nate Gautschy 

Präsidentin Gemeindeammänner-Vereinigung 
des Kantons Aargau 

d i4>  e' 

Richard Schraner 

Präsident Finanzfachleute Aargauer Gemeinden 

  

Stefan Eggmann 

Präsident Verband 
Gemeinden 

 

Steuerfachleute Aargauer 

Walter GI or 

Präsident Aargauischer Bauverwalterverband 

(Yvonne 

räsid 
Ein ohnerdienste 

H 

tin 

ler 

Verband Aargauer 
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Manuela Louro 

Präsidentin Verband der Betreibungsbeamten 
des Kantons Aargau 

Adrian Keller 

Präsident Aargauischer Verband für 
Zivilstandswesen 

Jeanni e Meier 

Präsi4entin Aargauer Gemeindesozialdienste 
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Andreas Ruch 

Präsident a.i. Fachverband ICT-Verantwortliche 
Aargauer Gemeinden 
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